




 Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt. Abstimmungsergebnis: 
   einstimmig  
 Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.  Ja-Stimmen  
   Nein-Stimmen  
 Der Beschlussvorschlag wurde verändert.  Enthaltungen  
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Vorlage ist haushaltsrelevant (siehe Ziffer 4 der Vorlage). 
  für das lfd. Haushaltsjahr 
  für Folgejahre 

X Ortsvorsteher/in wurde informiert. Gem. § 16 Abs. 1 Hauptsatzung besteht somit die Gelegenheit zur Stellungnahme 
 

 
TOP 

 

Anregung und Beschwerde nach § 24 GO NRW i. V. m. § 10 der Hauptsatzung der Stadt 
Bergheim; 
hier: Antrag von 10 Bürgern aus Glessen vom 27.03.2008 zur Wiederaufnahme des 

Bebauungsplanverfahrens "Nordwestliche Giethgasse" in Glessen sowie zur 
Wiederaufnahme der gesamten Bauleitplanung für diesen Bereich 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
entfällt 
 
Erläuterungen: 
 
1. Zielsetzung 

Die Zielsetzung ist dem als Anlage beigefügten Antrag zu entnehmen. 
 

2. Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 27.03.2008 beantragen 10 Bürger aus Glessen die Wiederaufnahme des 
Bebauungsplanverfahrens "Nordwestliche Giethgasse" in Glessen sowie die Wiederaufnahme der 
gesamten Bauleitplanung für diesen Bereich. Nähere Einzelheiten des Antrages sowie die Begründung 
können dem als Anlage beigefügten Antrag entnommen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag 
Der Rat der Stadt Bergheim fasste in seiner Sitzung am 28.08.2006 den Beschluss zur Aufstellung der 
108. Änderung "Nordwestliche Giethgasse" des Flächennutzungsplanes der Stadt Bergheim gem. § 2 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB) und § 1 (8) BauGB (Geltungsbereich siehe Anlage). In gleicher Sitzung 
beschloss der Rat auch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 228/Glessen "Nordwestliche 
Giethgasse" gem. § 2 (1) BauGB (Geltungsbereich siehe Anlage). 
 
In den nachfolgenden Monaten wurden zu beiden Bauleitplänen die gemäß BauGB erforderlichen 
Verfahren eingeleitet und nahezu abschließend durchgeführt. In der Öffentlichkeit wurde die Planung 
eines neuen Wohnquartieres am nordwestlichen Ortsrand des Stadtteiles Glessen intensiv und teilweise 
auch kontrovers diskutiert. 
In seiner Sitzung am 29.10.2007 fasste der Rat der Stadt Bergheim schließlich folgenden Beschluss: 



1. Fortsetzungsblatt zu TOP 
 

Sowohl das Bebauungsplan-Verfahren (Bebauungsplan Nr. 228/Glessen "Nordwestliche Giethgasse") 
als auch die gesamte Bauleitplanung für den aufgezeigten Bereich wird eingestellt und nicht mehr 
weitergeführt. 
 
Mit der vorgenannten Beschlussfassung wird das bisherige Ziel des Bebauungsplanes und der 
Flächennutzungsplanänderung, am nordwestlichen Ortsrand des Stadtteiles Glessen die 
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung eines kleinen Wohnquartiers zu schaffen, nicht 
mehr weiter verfolgt. 
 
Eine Wiederaufnahme der beiden Verfahren müsste durch den Rat der Stadt Bergheim beschlossen 
werden. Entsprechend der Zuständigkeitsordnung des Rates müsste diese Thematik zur weiteren 
Behandlung an den Ausschuss für Planung und Umwelt zu verwiesen werden. 

 
3. Alternativen/Einsparpotenziale (Prüfung einer kostengünstigeren Aufgabenerledigung einschl. der 

Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit) 

entfällt 
 

4. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Bilanz (lfd. 
Haushaltsjahr und Folgejahre, inkl. Folgekosten bei Investitionen) 

entfällt 
 

5. Bürgerbeteiligung 

entfällt 
 

6. Überprüfung der Zielerreichung (Messinstrumente und –zeitpunkt) 

entfällt 












